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Gesetzliche Grundlagen 

Elterndelegierte, Elternrat / Vertretung im Schulrat 

 
§91a. Auf den Stufen der obligatorischen Schulzeit wählen die 

Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler jährlich je Schulklasse 

zwei Elterndelegierte (gewählt für jeweils 1 Jahr). 

2 Aufgaben der Elterndelegierten sind: 

a) die Kontakte der Erziehungsberechtigten untereinander zu fördern; 

b) die Elterninitiativen der Schulklasse zu koordinieren; 

c) als Ansprechpersonen für die Lehrpersonen zur Verfügung zu stehen. 

3 Die Elterndelegierten einer Schule bilden den Elternrat. Der Elternrat kann 

sich mit Schulthemen befassen, welche die Erziehungsberechtigten und die 

Schülerinnen und Schüler betreffen, und sich als Ansprechpartner für die 

Schulleitung zur Verfügung stellen. 

4 Der Elternrat wählt in den vom Kanton geführten Schulen die Vertretungen 

der Erziehungsberechtigten im Schulrat (gewählt für jeweils 4 Jahre). 



Aufgaben der Elterndelegierten 
Auf Klassenebene:   

Elterndelegierte… 
 

• setzen sich für eine gute 

Kommunikation unter der Elternschaft 

sowie zwischen Erziehungsberechtigten 

und dem Klassenteam ein.  

• bringen Interessen der Klasseneltern im 

Elternrat ein (per Antrag an den 

Vorstand!).  

• sind Ansprechpersonen für 

Klasseneltern und Lehrperson.  

• können an den Elternabenden in 

geeigneter Form einbezogen werden. 

• unterstützen die Lehrpersonen bei der 

Vorbereitung und Durchführung von 

Projekten und Anlässen auf der Ebene 

der Klasse.  
 

Auf Ebene der Primarstufe: 

Elterndelegierte… 
 

• vertreten im Elternrat die 
Interessen der Elternschaft 
der Klasse.  

 

• nehmen jeweils an den 
Elternratssitzungen teil (bei 
zwei Delegierten können sie 
sich abwechseln). 

 

• unterstützen die Schule bei 
Projekten und Anlässen. 

 



Vorstand 
Der Vorstand…  

• setzt sich zusammen aus 3 - 5 Elterndelegierten.  

• ist jeweils für ein Jahr gewählt. Wiederwahlen sind möglich.  

Die Schulleitung kann bei den Vorstandssitzungen einbezogen werden – sie hat 
dabei eine beratende Funktion.  

Aufgaben des Vorstandes vor und während der 
Sitzung 

• organisiert und leitet die Sitzungen des Elternrates  

• verfasst und versendet die Sitzungseinladungen. Die Einladung für eine 
Elternratsversammlung erfolgt schriftlich im Voraus per Mail mit Angabe der 
Traktanden 

• protokolliert die Sitzungen oder delegiert diese Aufgabe. Die Versammlungen 
werden protokolliert und vor der nächsten Sitzung an alle per Mail versendet. 
Zusätzlich werden die Protokolle auf der Homepage unter der Rubrik 
«Gremien» – «Elternrat» – Protokolle» abgelegt. 

• ist verantwortlich für die Durchführung von Wahlen. Wahlen und 
Beschlussfassungen des Elternrates werden mit einfacher Mehrheit der 
stimmberechtigten Anwesenden gefällt.  

 

 



Weitere Informationen zum Vorstand 
Der Vorstand… 

• konstituiert sich selbst 

• setzt sich die strategischen Ziele selbst (in Absprache mit dem Elternrat und 

der Schulleitung)  

• ist offen für Ideen und Anliegen, die an ihn herangetragen werden  

• koordiniert eventuelle Arbeits- und Projektgruppen  

• informiert die Eltern über die Aktivitäten des Elternrates in Absprache mit der 

Schulleitung  

• vertritt den Elternrat nach aussen in Absprache mit der Schulleitung  

• ist  Ansprech- und Diskussionspartner der Schulorgane  

• darf auf die Infrastruktur des Sekretariats der Primarstufe zurückgreifen.  

Die Schule… 

• erstellt den Jahresplan mit den Sitzungsterminen  

• sendet nach den Wahlen die aktuelle Elternratsliste an den Vorstand. 

 

 

 



Abgrenzung 
Nicht zum Aufgabenbereich von Elterndelegierten gehören:  

• pädagogische und methodisch-didaktische Entscheidungen  

• Beurteilung von Lehrpersonen  

• personelle Entscheide  

• Klassenbildung, Pensen  

• Situationen einzelner Schulkinder  

• Sind nicht Ansprechpersonen für Probleme zwischen Schüler*innen und 

Lehrpersonen oder zwischen Eltern und einzelnen oder mehreren 

Lehrpersonen. Hier bitte die Eltern darauf hinweisen, sich immer direkt an die 

betreffende Lehrperson zu wenden und – falls es zu keiner einvernehmlichen 

Lösung kommen sollte – den Instanzenweg einzuhalten: 

      Eltern          Fachlehrperson         Klassenlehrperson          Schulleitung. 

Grundsätzlich gilt: Die Vertretungen von Einzelinteressen gehören nicht zum 

Aufgabenbereich der Elterndelegierten.   

 



Aufgabenbereich der Schule 

Die Schule… 

 

• hat einen Bildungsauftrag. 

• leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Kinder, damit sie zu 

mündigen, kritisch hinterfragenden und verantwortungsbewussten Mitglieder 

unserer Gesellschaft heranwachsen können. 

• gibt Regeln vor, die für das Zusammenleben und eine funktionierende 

Gesellschaft notwendig sind. 

• ist ein Ort der Gesellschaft. 

• kann die Lerninhalte nicht immer nach dem «Lustprinzip» gestalten  

• lernt dem Kind, sich bei sozialen Aktivitäten mit Konflikten auseinander zu 

setzen. 

• stärkt das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit des Kindes durch das 

konstruktive Angehen und lösen eines Konfliktes. 

 

Jedes Erfolgserlebnis ist als ein Fortschritt anzusehen - jeder Fortschritt 
ist ein Erfolg! 

 



Lernen mit dem  
„Nürnberger Trichter“ 

Lernen ist anstrengend! 

 

Das Kind muss es zulassen, es wollen - 

wir können es darin nur begleiten und 

unterstützen. 

 

Weisheit nach Konfuzius: 

«Sage es mir - ich werde es vergessen!  

Erkläre es mir - ich werde mich erinnern!  

Lass es mich selber tun - ich werde 

verstehen!» 

 



 

 

Beziehung Eltern-Schule 

 
Die Gestaltung und Pflege der Beziehung zwischen Lehrpersonen und Eltern hat 

für die erfolgreiche Förderung Ihres Kindes eine zentrale Bedeutung.  

 

Eltern und Lehrpersonen haben beide ein hohes Interesse die Kinder zu fördern. 

Sie schauen jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Kinder. Das 

Gelingen der Kommunikation und die sorgfältige Abstimmung zwischen 

Lehrpersonen und Eltern in einem guten Bündnis ist die Voraussetzung für den 

Schulerfolg. 



LEITIDEE 

Wir wollen die Entwicklung unserer Kinder in schulischer 
und persönlicher Hinsicht unterstützen und begleiten. 

Wir handeln nicht aus Einzelinteresse, sondern nehmen 
Themen und Anliegen wahr, die für alle Eltern und die 
gesamte Schule wichtig sind. 

Wir begegnen uns in gegenseitiger Wertschätzung und 
gegenseitigem Grundvertrauen. 

Wir sind im Austausch miteinander und «ziehen in die 
gleiche Richtung». 

Wir gehen Konflikte gemeinsam und konstruktiv an und 
unterstützen die Schulentscheide.  

 

Unser Ziel ist die Förderung 

des Wohlergehens  

aller Kinder  

an der PS Hirzbrunnen! 
 


